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 Einbezug externer Experten 
 

Merkblatt Freiwilligen-Koordination 
3. Spesen 

Spesen 
 
Spesenentschädigungen sind Rückvergütungen von effektiven Auslagen.  
Entschädigungen sind Entgelte, die unabhängig von angefallenen Spesenauslagen ausgerichtet 
werden. Freiwilligenarbeit erfolgt unentgeltlich. Arbeit, die mit Stundenlöhnen, Taggeldern oder 
Monats- bzw. Jahresentschädigungen entlöhnt wird, und seien diese auch sehr gering, ist keine 
Freiwilligenarbeit. benevol Schweiz empfiehlt keine Entschädigungen auszurichten, die über 
effektive Spesenentschädigungen hinausgehen. 
 
Spesen 
Effektive Auslagen, die im Zusammenhang mit dem freiwilligen Einsatz anfallen, müssen durch die 
Einsatzorganisation entschädigt werden. Dazu gehören auch Infrastruktur und Arbeitsmittel. Wenn 
der/die Freiwillige auf die Auszahlung dieser Spesenentschädigungen verzichtet, sollen sie als 
Spende an die Organisation in der Buchhaltung aufgeführt werden (mit dem entsprechenden Dank 
an die freiwillige Person).  
 
Im Rahmen des Muster-Spesenreglements für Non-Profit-Organisationen werden folgende 
Ansätze empfohlen: 

- Benutzung öffentlicher Transportmittel (Bus, Tram, Postauto, Bahn, Schiff)  

- Vergütung des SBB-Halbtaxabonnements 

- Benutzung des Privatwagens: Entschädigung maximal Fr. 0.70 pro Kilometer 

- Essen: Entschädigung höchstens Fr.  35.- für das Mittagessen  und Fr. 40.- für das 
Abendessen. 

Weitere effektive Auslagen sind gegen entsprechende Belege zu entschädigen. 
 
Bescheinigung Spesen in Lohnausweis für Steuererklärung 
Grundsätzlich sind Spesenpauschalen steuerpflichtig, es muss ein entsprechender Lohnausweis 
ausgestellt werden. Es muss kein Lohnausweis ausgestellt werden, wenn die Bedingungen des 
Muster-Spesenreglements für NPO (siehe oben) eingehalten und den Freiwilligen nur Auslagen im 
Zusammenhang mit ihrem Arbeitseinsatz ersetzt werden. In diesem Fall ist ein internes, nicht zu 
genehmigendes Spesenreglement zu erstellen, das den Steuerbehörden nur auf Verlangen 
vorzulegen oder zuzustellen ist. (Siehe dazu Kreisschreiben der Schweiz. Steuerkonferenz, Seite 
9: http://www.steuerkonferenz.ch/downloads/kreisschreiben/ks025_plus_npo2009_d.pdf)  
 
Verschiedene regionale benevol-Fachstellen haben ein für ihre Mitglieder gültiges Spesen-
reglement erarbeitet und genehmigen lassen. Im Rahmen dieser Spesenreglemente können 
effektive Spesen sowie Pauschalspesen in der effektiven Höhe der Auslagen bis höchstens Fr. 
1000.- ausbezahlt werden, ohne dass ein Lohnausweis auszustellen ist.  
Die regionalen benevol-Fachstellen geben gerne Auskunft. 
 
AHV und Unfallversicherung 
Auf Spesenentschädigungen sind keine Beiträge an die AHV/IV/EO- und Arbeitslosenversicherung 
zu entrichten. Es sind auch keine Beiträge an die Unfallversicherung zu leisten.  
 
Entschädigungen 
Das Ausrichten von Entschädigungen kann bewirken, dass ein Arbeitsverhältnis entsteht mit allen 
arbeitsrechtlichen Konsequenzen! Für alle Entschädigungen, die über effektive Spesenrück-
erstattungen hinausgehen, muss ein Lohnausweis erstellt und die AHV abgerechnet werden. 
Werden solche Entschädigungen ausgerichtet, ist auch eine Unfallversicherung abzuschliessen.  
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